
Beschluss 
des Gemeinsamen Bundesausschusses über 
eine Änderung der 
Richtlinie zur Versorgung der hüftgelenknahen 
Femurfraktur: 
Ergänzung der Regelungen zur SOP „Umgang 
mit gerinnungshemmender Medikation“ gemäß 
Nr. 2.4 der Anlage 2 QSFFx-RL 

Vom 17. Dezember 2020 
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat in seiner Sitzung am 17. Dezember 2020 
beschlossen, die Richtlinie über Maßnahmen zur Qualitätssicherung zur Versorgung von 
Patienten mit einer hüftgelenknahen Femurfraktur gemäß § 136 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
für nach § 108 SGB V zugelassene Krankenhäuser (Richtlinie zur Versorgung der 
hüftgelenknahen Femurfraktur/QSFFx-RL) in der Fassung vom 22. November 2019 (BAnz AT 
30.12.2020 B6) zuletzt geändert am 2. Dezember 2020 (BAnz AT TT.MM.JJJJ X XX) wie folgt 
zu ändern: 
I. Anlage 2 Abschnitt 2.4. Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

„Frühestmögliche Erhebung der Blutungs- und Thrombosevorgeschichte sowie bezüglich
gerinnungsrelevanter Medikamente und dem Zeitpunkt der letzten
Medikamenteneinnahme, sowie Regelungen für Patienten, bei denen keine Angabe zum
Zeitpunkt der letzten Einnahme der neuen/direkten oralen Antikoagulanzien
(NOAK/DOAK) vorliegt, einschließlich des Einsatzes entsprechender Labortests. Liegt für
den Einnahmezeitpunkt keine verlässliche Angabe vor, kann die (Rest-)Aktivität für DOAK
(aktuell für die Wirkstoffe Rivaroxaban, Apixaban, Dabigatran, Edoxaban) jederzeit mit
geeigneten Testverfahren bestimmt werden, um zu einer der Sorgfaltspflicht genügenden
Beurteilung hinsichtlich des frühestmöglichen Operationszeitpunktes zu gelangen.
Bezüglich der Testverfahren und Wirkstoffe sind regelmäßige Aktualisierungen der SOP
vorzunehmen.“

II. Die Änderung der Richtlinie tritt am Tag nach der Veröffentlichung im Bundesanzeiger in
Kraft.

Die Tragenden Gründe zu diesem Beschluss werden auf den Internetseiten des G-BA unter 
www.g-ba.de veröffentlicht. 

Berlin, den 17. Dezember 2020 

Gemeinsamer Bundesausschuss 
gemäß § 91 SGB V 

Der Vorsitzende 

Prof. Hecken 
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